
Stadt Arendsee (Altmark) 
 
 

Beschluss: Nr.: 205 (13) II/2016 Zu TOP: 14 

Beschlussvorlage: Nr.: StAr/245/2016 öffentlich 

 
Amt: Kämmerei Az.:  Sitzungsdatum: 05.04.2016 

 
Gegenstand des Beschlusses: Annahme von Spenden durch die Stadt Arendsee 

(Altmark) 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidung Ja Nein Enth. 

Finanzausschuss 03.03.2016 Beschlussempfehlung 6 0 0 
 
Gesetzliche Grundlage: § 99 Abs.6 Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA)  

 
 
Beschluss: 

Der Stadtrat stimmt der Annahme der in der Anlage (Spendenverzeichnis 2015) genannten 
Spenden zu.  
 
Begründung: 

Nach § 99 Abs.6 KVG LSA darf die Kommune zur Erfüllung einzelner Aufgaben Spenden, 
Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen. Die Einwerbung und 
die Entgegennahme des Angebotes einer Zuwendung obliegen ausschließlich dem 
Hauptverwaltungsbeamten. Über die Annahme entscheidet die Vertretung.  
Darüber hinaus ist die jährlich erstellte Übersicht, in der die Geber, die Zuwendungen und 
die Zuwendungszwecke anzugeben sind, an die Kommunalaufsichtsbehörde zu übersenden.  
  
 
Abstimmungsergebnis: 

 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Stadtrates: 21 
Tatsächlich besetzt: 21 
Davon anwesend: 17 
Vom Mitwirkungsverbot (§ 33 KVG LSA) betroffen: 0 
Ja-Stimmen: 16 
Nein-Stimmen: 0 
Stimmenenthaltung: 1 
  

 angenommen  abgelehnt 
 
 
 
 
Arendsee, 07.04.16 
 
 
 
 
K l e b e      B o l l e 
Bürgermeister      Vorsitzender des Stadtrates 
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